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Ausführungsvereinbarung 
zum GWK-Abkommen 

über die gemeinsame Förderung  
der Mitgliedseinrichtungen der  

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. 

– Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) – 
vom 27. Oktober 2008, BAnz Nr. 18a vom 4. Februar 2009, S. 8 

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) beschließt auf Grund des Artikels 3 Abs. 2 
des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Anlage 
zu diesem Abkommen folgende Ausführungsvereinbarung: 

§ 1 
Gegenstand und Voraussetzung der gemeinsamen Förderung 

(1) Die gemeinsame Förderung durch Bund und Länder erstreckt sich auf selbständige 
Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur von überregionaler 
Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Ein gesamtstaatli-
ches wissenschaftspolitisches Interesse verlangt unter anderem, dass die Höhe des von der 
öffentlichen Hand zu deckenden Zuwendungsbedarfs der Einrichtung ein Zusammenwirken 
von Bund und Ländern bei der Förderung der Einrichtung rechtfertigt.1 

(2) Die Einrichtungen, auf die sich die gemeinsame Förderung erstreckt, sind in der 
anliegenden Liste aufgeführt. Die Liste wird fortgeschrieben. Sofern eine Einrichtung Institute 
in mehreren Ländern hat oder wenn sich mehrere Länder an der Aufbringung des in § 5 
Abs. 1 Nr. 2 erwähnten Teils des Zuwendungsbetrages beteiligen, werden in der Liste das 
Sitzland der Einrichtung und die Sitzländer der weiteren Standorte angegeben. 

(3) Beabsichtigt der Bund oder ein Land, eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation mit 
dem Ziel zu veranlassen, das Vorliegen der Voraussetzungen für die gemeinsame Förde-
rung nach dieser Ausführungsvereinbarung zu prüfen, gibt er/es dem Ausschuss der GWK 
(Ausschuss) Gelegenheit zur vorherigen Stellungnahme. Der Ausschuss berichtet über sein 
Votum an die GWK. Stellt der Ausschuss auf der Grundlage der Evaluation und nach 
Anhörung der Leibniz-Gemeinschaft e.V. fest, dass diese Einrichtung die Voraussetzungen 
für die gemeinsame Förderung (Absatz 1) nicht nur vorübergehend erfüllt, kann er der GWK 
die Aufnahme in die gemeinsame Förderung nach dieser Ausführungsvereinbarung 
vorschlagen. 

(4) Der Ausschuss überprüft turnusmäßig, spätestens nach sieben Jahren, in der Regel auf 
der Grundlage unabhängiger Evaluierung und einer Stellungnahme der zuständigen 

                                                 
1  Der Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz hat am 16. September 2008 

festgestellt, dass ein Zusammenwirken dann gerechtfertigt sein kann, wenn der Zuwendungsbedarf 
bei der Neuaufnahme in der Regel 5 Mio € (Einrichtungen ingenieur-, natur-, biowissenschaftlicher 
oder medizinischer Fachrichtungen) bzw. 1,5 Mio € (Einrichtungen geistes-, sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlicher Fachrichtungen) überschreitet. In begründeten Fällen kann ein Abwei-
chen von diesen Beträgen gerechtfertigt sein. Die Beträge werden erforderlichenfalls auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft. 
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Fachressorts des Bundes und des Sitzlandes, ob die in der Liste aufgeführten Einrichtungen 
noch die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllen. 

§ 2 
Ziele der gemeinsamen Förderung 

Die GWK strebt an, 

 bei der Neuaufnahme von Einrichtungen in die gemeinsame Förderung neben wissen-
schaftspolitischen Gesichtspunkten auch eine ausgewogene regionale Verteilung zu 
berücksichtigen, 

 die Zusammenarbeit der geförderten Einrichtungen und die Abstimmung ihrer Vorhaben 
untereinander zu verbessern, 

 den wissenschaftlichen Wettbewerb zu fördern, soweit er der Fortentwicklung der 
Wissenschaft dient. 

§ 3 
Zuwendungen 

(1) Die finanzielle Förderung wird von Bund und Ländern zur Deckung der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben geleistet. Die GWK stellt die Höhe der jährlichen Zuwendungen fest. Die 
zuwendungsfähigen Ausgaben werden von Bund und Ländern im Verhältnis 50 : 50 
aufgebracht, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Schlüssel vereinbart wird. 

(2) Sofern der Bund oder einzelne Länder einer gemeinsam geförderten Einrichtung auf 
Grund einer Vereinbarung mit ihr Leistungen zur Abgeltung der Kosten von Einzelaufträgen 
gewähren, ist dazu nicht die Zustimmung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Anlage zum GWK-
Abkommen erforderlich. 

(3) Die gemeinsame Förderung erfolgt auf der Grundlage eines jährlichen Haushalts- oder 
Wirtschaftsplans in Form eines Programmbudgets. 

(4) Das Sitzland legt bis zum 15. April des Jahres Kurzübersichten über die verhandelten 
Entwürfe der Programmbudgets für das nächste Haushaltsjahr dem Ausschuss vor. Der 
Ausschuss soll bis zum 30. Juni über die Höhe des jeweiligen Zuwendungsbetrages beraten. 
Bis zum 1. November soll der Zuwendungsbetrag dieser Einrichtungen für das nächste 
Haushaltsjahr nach Artikel 4 des GWK-Abkommens festgestellt werden. 

(5) Bund und Länder werden die erforderlichen Maßnahmen treffen, um den festgestellten 
Zuwendungsbedarf bei der Aufstellung der Haushalte zu berücksichtigen. 

(6) Die gemeinsame Förderung der einzelnen Einrichtungen erfolgt in Höhe der Zuwendun-
gen des jeweiligen Sitzlandes nach §§ 23, 44 Abs. 1 LHO. Bei Einrichtungen, die mit ihren 
Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplan eines Landes aufgenommen sind, umfasst 
die gemeinsame finanzielle Förderung den Zuschussbetrag. Der Bund und die mitfinanzie-
renden Länder weisen dem Sitzland den auf sie auf Grund von gemeinsamen Verhandlun-
gen für das laufende Haushaltsjahr entfallenden Anteil am Zuwendungsbetrag auf Grund 
einer Berechnung des Büros der GWK zu. Die Zuweisungen erfolgen bedarfsgerecht auf 
Abruf des Sitzlandes. Der Vollzug der Programmbudgets erfolgt nach den Regelungen des 
jeweiligen Sitzlandes, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die schlüsselgemäße Verteilung 
des Risikos bleibt im Haushaltsvollzug gewahrt. 
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§ 4 
Vertretung des Bundes und der Länder 

(1) Bei der Durchführung dieser Vereinbarung vertritt das Sitzland den Bund und die übrigen 
Länder gegenüber der geförderten Einrichtung, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Die GWK geht davon aus, dass in den Aufsichtsgremien der geförderten Einrichtungen 
das Sitzland vertreten ist und dem Bund das Recht eingeräumt wird, in diesen Aufsichtsgre-
mien vertreten zu sein. Wenn der Bund dieses Recht wahrnimmt, so steht ihm die gleiche 
Anzahl von Vertretern oder Stimmen wie dem Sitzland zu. In begründeten Fällen, insbeson-
dere bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfange wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben 
wahrnehmen, kann der Ausschuss die Entsendung weiterer Vertreter des Bundes und/oder 
der Länder in Aufsichtsgremien der geförderten Einrichtungen empfehlen. Der Bund und das 
Sitzland werden darauf hinwirken, dass Beschlüsse in den Aufsichtsgremien der Einrichtun-
gen zu Fragen von forschungs- und wissenschaftspolitischer Bedeutung, mit erheblichen 
finanziellen Auswirkungen oder in Bezug auf das Leitungspersonal der Einrichtungen nicht 
gegen die Stimme des Landes- oder des Bundesvertreters gefasst werden können. 

§ 5 
Länderanteil 

Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages abzüglich des auf die Länder 
entfallenden Teils des Zuwendungsbetrages für Bauinvestitionen wird 

1. in Höhe von 25 vom Hundert, bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfange wissen-
schaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, in Höhe von 75 vom Hundert auf alle 
Länder nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und ihrer Bevölkerungszahl umge-
legt, wobei das Verhältnis der Steuereinnahmen für zwei Drittel und das der Bevölke-
rungszahl für ein Drittel dieses Betrages maßgeblich ist (Sockelbetrag). Als Steuerein-
nahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der 
Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, welche die 
Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Ländern erhalten oder an 
andere Länder abführen. Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom Statisti-
schen Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Bevölkerungszahl des dem Haushalts-
jahr zwei Jahre vorhergehenden Haushaltsjahres,2 

2. in Höhe von 75 vom Hundert, bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfange wissen-
schaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, in Höhe von 25 vom Hundert von dem 
jeweiligen Sitzland aufgebracht. 

Der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages für Bauinvestitionen wird vom 
Sitzland aufgebracht. In Fällen von Bauinvestitionen durch Dritte oder in Partnerschaft mit 
Dritten entscheidet der Ausschuss. 

§ 6 
Ende der gemeinsamen Förderung 

(1) Kommt der Ausschuss bei der Prüfung nach § 1 Absatz 4 zu einem negativen Ergebnis, 
so schlägt er das Ausscheiden der Einrichtung aus der gemeinsamen Förderung vor. Die 
Entscheidung über den Vorschlag des Ausschusses erfolgt gemäß Artikel 4 des GWK-

                                                 
2  Königsteiner Schlüssel; wird jährlich vom Büro der GWK fortgeschrieben. 
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Abkommens. Die gemeinsame Förderung endet vorbehaltlich der Abwicklung gemäß Absatz 
4 mit dem Ablauf des nächsten Haushaltsjahres. 

(2) Unabhängig von dem Verfahren nach Absatz 1 kann jeder der an der Finanzierung 
Beteiligten die gemeinsame Förderung einer Einrichtung kündigen. Die Kündigungsabsicht 
ist dem Büro der GWK schriftlich mitzuteilen. Hierüber findet im Ausschuss in der übernächs-
ten Sitzung, aber nicht vor Ablauf eines halben Jahres nach Mitteilung der Kündigungsab-
sicht, eine Aussprache statt. Erst danach kann wirksam gekündigt werden. Die gemeinsame 
Förderung wird vorbehaltlich der Abwicklung gemäß Absatz 4 zum Ende des auf die 
Kündigung folgenden Haushaltsjahres eingestellt. Kündigt ein Land, das nicht das Sitzland 
ist, die gemeinsame Förderung, wird diese vom Bund und von den übrigen Ländern 
fortgesetzt. Der Finanzierungsanteil des ausscheidenden Landes wird mit Wirkung vom 
übernächsten Haushaltsjahr von den anderen an der Finanzierung beteiligten Ländern 
anteilig übernommen. 

(3) Zum Zeitpunkt der Entscheidung gemäß Absatz 1 soll eine Erklärung des Bundes 
und/oder des Sitzlandes darüber vorliegen, ob das Fortbestehen oder die teilweise oder 
vollständige Auflösung einer Einrichtung vorgesehen ist. Ist die teilweise oder vollständige 
Auflösung einer Einrichtung beabsichtigt, legt das Sitzland innerhalb eines Jahres nach der 
Entscheidung gemäß Absatz 1 dem Ausschuss einen im Einvernehmen mit dem Bund 
erstellten Abwicklungs- bzw. Liquidationsplan zur Beschlussfassung vor. Dies gilt entspre-
chend bei der Auflösung einer Einrichtung durch Kündigung im Sinne von Absatz 2. 

(4) Bund und Länder verpflichten sich, die durch die teilweise oder vollständige Auflösung 
der Einrichtung bis zur Beendigung der Abwicklung auf Grund der vorangegangenen 
gemeinsamen Förderung bestehenden Kosten und sonstigen Lasten anteilig gemäß dem 
bisherigen Finanzierungsverhältnis zu tragen. Die dafür notwendige Finanzierung ist eine 
gemeinsame Förderung gemäß § 1 Abs. 1 der Anlage zum GWK-Abkommen. Die über den 
Zeitraum von drei Jahren hinaus insoweit noch bestehenden Zahlungsverpflichtungen 
werden in der Regel vom Sitzland übernommen, das hierfür entsprechend dem vereinbarten 
Liquidationsplan auf der Basis der dann noch offenen Lasten einen einmaligen finanziellen 
Ausgleich erhält. 

(5) Die von Bund und Ländern gemäß Absatz 4 noch zu tragenden Kosten und sonstigen 
Lasten werden um erzielbare Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensbestandteilen 
vermindert. Über die darüber hinaus verbleibenden Vermögensbestandteile findet eine 
Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern statt, soweit keine andere gesetzliche oder 
vertragliche Regelung getroffen ist. Eine finanzielle Auseinandersetzung erstreckt sich nur 
auf den Wert der Gebäude und Großgeräte, soweit der Bund und die beteiligten Länder zu 
deren Errichtung oder Beschaffung einen finanziellen Beitrag geleistet haben. 

(6) Wird eine Einrichtung nach Beendigung der gemeinsamen Förderung fortgeführt, soll ihr 
das im Rahmen der gemeinsamen Förderung erworbene Vermögen verbleiben. Bei 
Fortführung von Teilen einer Einrichtung gilt diese Regelung für den fortgeführten Teil 
entsprechend. 
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§ 7 
Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieser Ausführungsvereinbarung finden auf die gemeinsame Förderung 
von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 der Anlage zum GWK-Abkommen entsprechend 
Anwendung. 

§ 8 
Laufzeit, Inkrafttreten 

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann mit einer Kündi-
gungsfrist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres, jedoch erstmals nach vier 
Jahren gekündigt werden. 

(2) Bei Außerkrafttreten des GWK-Abkommens tritt auch diese Vereinbarung außer Kraft. 

(3) Diese Vereinbarung tritt nach Beschlussfassung durch die GWK gemäß Artikel 4 des 
GWK-Abkommens am 27. Oktober 2008 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung 
tritt die Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen (AV-FE) vom 5./6. Mai 1977, 
zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 25. Oktober 2001 (Bekanntmachung vom 4. 
Dezember 2001, BAnz S. 25218) außer Kraft. 


